
Ueber den derzeiNgen Stand
der gesetzlichen

Sc~utz~ewe~un~ ZU Gu~sten Der AI~enflora
unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit des

"Vereins zum Schutze und zur Pße[e du AIDenDßanzen.((
Von C. Schmolz in Bamberg.

Der "Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen"
bezweckt nach § 1 seiner Satzungen die förderung der Kennt
nisse von den Alpenpflanzen, ihren chutz und ihre Pflege.
Dieser Zweck solliunter anderem crreicht werden durch Anträge
an Behörden und Vertretungskörper, die den Schutz der Pflan
zen gegen mutwillige Zerstörung und gegen eine chädigende
Art des feilbietens erstreben (§ 2, Ab atz c der atzungen).

Im nachfolgenden soll nun darüber berichtet 'werden, inwie
fern der Verein nach seiner nunmehr iebeniährigen Tätigkeit
dieser Aufgabe gerecht geworden ist und was er in dieser Be
ziehung, direkt oder indirekt, erreicht hat.

Die Gründung de Alpenpflanzen chutzver in fiel in eine
Zeit, in der man den Rückgang der Alpenflora in erster Uni
dem zunehmenden Touristenverkehr in d n Alpenländern zu
schrieb. Es oll nicht verkannt \\ erden da der chaden, den
Touristen und Sommerfrischler durch ver tändni lose und un
sinniges Sammeln der Alpenflora zufügen, an gewi en Orten
unter Umständen ein nicht zu unter chätzender i t. Jedoch
eine wesentliche Verringerung de Gesamtbe tande i t wohl
schwerlich nach\ eisbar und kaum zu bcfürchten. uch lernt
das Publikum von Jahr zu Jahr den Wert der Alpenflora, al
eines der altehrwürdigen Naturdenkmäler, das seinen Ur prung
auf die Tertiärzeit zurückführt, immer mehr chätzen. bge
sehen von der Tätigkeit unseres Verein in Wort und chrift,
haben die im Alpengebiet angelegten und viel be uchtcn Gär
ten und vor allem die überall sich bemcrkbar machende, mäch
tige Bewegung zu Gunsten der Erhaltung der Natllrdenkmäi r
im allgemeinen hier aufklärend und be sernd ge\ irkt. Gelingt
dem Verein in absehbarer Zeit noch die beab ichtigte direkt
Einwirkung auf die Volksschulen des Alpengebietes, dann
dürfte die Schädigung der Alpenflora durch Einzelper on n
seien es Einheimische, Touri ten oder ommerfri chler, ihrel~
Höhepunkt erreicht haben und eine weitere ern tli he .~chädi-
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gung kaum zu befürchten sein. Die vom Verein erstrebten, ge
setzlichen Schutzmassregeln zu, Gunsten der Alpenflora sollen
demgemäss nicht den Touristen treffen, der sich als Sieges
trophäe e~n Blümlein an den Hut steckt, oder den Mann der
Wissenschaft, der eine seltene Pflanze von dem Berge holt,
aber sie sollen die Personen treffen, die der Alpenflora: gewaltsam
auf den, Leib rücken, ihr tiefe" unheilbare Wunden schlagen
und das sind die Händler mit Alpenpflanzen im Grossen und im
Kleinen. Von dieser Seite droht den Alpinen ernste Gefahr, auf
die nicht nachdrücklich genug hingewiesen werden ka'nn.

Körbe voll den beliebtesten
A!penblumen werden auf
Bahnhöfen und auf Märkten
in Form von Buketts feilge
boten. Edelweiss-Sterne von
der Grösse (eines Fünfmark
stückes, ganze Büschel Edel
raute, Kohlröserlsträusse sind
überall käuflich zu haben. In
den Verkehrs - Zentren der
Touristen und 'Sommerfrisch
ler wird ein schwunghafter
Handel mit dem Versand fri
scher Alpenblumen ,,;B1ümen
grüsse aus den Bergen"- ge
trieben. Auf den Almen bei
Walchsee in Tirol blühen im
mer die echten Alpenrosen
am frühesten. An einem' Tage
dieses Jahres wurden dort
16 Personen, meist Händler
aus München, betroffen, die
Zweige I11it noch grünen
Köpfen abschnitten, um sie
daheim zur Blüte zu bringen

Edelweiss,* und zu verkaufen. Ein 501-
cher'Händler trug 190 Sträusse

herunter. In Deutschland und Österreich sind Alpenpflanzen
als Blumenschmuck bei freudigen und traurigen Ereig
nissen hochmodern geworden, namentlich sind in ver
schiedenen Grossstädten Norddeutschlands Grabkränze aus
Alpenblumen, namentlich aus dem schwalbenwurzartigen Enzian
(Gentiana asclepiadea) sehr beliebt. Von dem Verbrauch leben
der Alpenpflanzen kann map sich einen Begriff machen, wenn
man in Betracht zieht, dass eine ~inzige Firma in .einem baye-

':' Die' PflanzendarsteHungen sind grösstenteils der' Deutschen A.lpen
zeitung entnommen.
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rischen Kurort während' der Saison täglich mehrere Po t~

'Pakete der vorgenannten Pflanze versendet. Dieselbe Pirma
liefert ferner lau t Preisliste 100 Stück Nie swurz (Helle
borus niger) mit Wurzeln für 3 Mark, stengellosen Enzian (Oell
tiana acaulis) 100 Stück für 1.50 Mark, Alpenveilchen (Cycla
men europaeum) 100 Stück für 2 Mark US\. Von ein r ita
lienischen Pirma in Bellagio kann man laut Preisliste eine
seltene Primel (Prirnula calycina) 10 000 Stück für 200 Pr.
und zu demselben Preise Soldanella alpina und pu illa erhalten.
10 000 Stück Schneeglöckchen (Oalanthus nivali ) kosten dort

60 Prs. und 100 000 ~ tück
Hundszahn (Erytr nium
dens-canis) 500 frs. Al 0
sogar ein Massenangebot
gleich zu 100000 Stiick auf
einmal!!

Nach England, wo die AI
pinenkultur Modesache ge
worden ist, gehen alljährlich
g'anze Waggonladungen der
eltensten Pflanzen. Die es

Land erschlingt rie ige
Mengen von Alpcnpflanzen
mit Wurzeln, teils au der
Schweiz, ,teils au den 0 t
alpen lind hier besonder
aus den bayerischen Ber
gen. Die engli ehen Züchter
von Ziergewächsen bedie
nen sich vornehmlich der
widerstand fähigen Alpinen,
um aus ihnen durch all
mähliche Zü htung Abnor
mitäten in Orös e und farbe
herzustellcn, die dann zu

l1ostbHittel'jge Alpenro e. höchsten Preisen bezahlt
werden. So i t e bei piel 

weise gelungen, aus dem kleinen stengello en Enzian (0 n
tiana acaulis) eine Blume zu züchten, deren ßlüte ca. Yz m
lang und deren oberer Durchmesser ca. 25 cm breit i t und
zwar unter voller Beibehalüing des Enziancharakter . Wie
viele Enzianpflänzchen mögen wohl geopfert worden ein, um
ein solches Monstrum zu erzielen!

Aber nicht nur die verhältnismäs ig häufig vorkommenden
Alpenpflanzen sind tIandelsobjekte geworden die elt n ten
teilen d.as gleiche Lo. So verkauft ein förster in Möderndorf
(OaiitaI) d.ie seltene endemische Pflanze, die ulfenie ( ul-
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fenia Carinthiaca), während der Blütezeit um billiges Geld als
Topfgewächs, während ein Laibacher Gärtner die prächtige
Königsblume (Daphne Blagayana) das Stück um 3,60 Mark an
bietet. Dabei gehen beide Pflanzen in der Topfkultur in kurzer
Zeit ein.

Diese wenig n Beispiele mögen genügen, um darzutun,
'I: elchen Umfang der Handel mit Alpenpflanzen heutzutage be
reits angenommen hat und welchen Umfang er in Zukunft an
zunehmen droht; denn wo Angebot, da ist auch Nachfrage und
Verbrauch. Hier muss die Ge etzgebung eingreifen, um dieser

systematischen Ausbeutung der Al
penflora Einhalt zu tun. Darum hielt
es der "Verein zum Schutze und zur
Pflege der Alpenpflanzen" für seine
vornehmste Aufgabe, immer wieder
auf die bereits bestehenden Gesetze
in den einzelnen Staaten \hinzuwei
sen, ihre strenge Handhabung, zu for
dern und überall da, wo noch keine
gesetzlichen Be tirnmungen zum
Schutze der Alpenflora vorhanden
sind, solche zu erstreben.

In richtiger Erkenntnis der Not
,\. endigkeit, gewisse Alpenpflanzen,
namentlich Edelweiss, durch gesetz
liche Massregeln zu schützen, sind
in den letzten 20 Jahren in den
Staaten im Alpengebiet: Osterreich,
Schweiz, frankreich und Deut ch
land bezw. Bayern eine Reihe von
Verordnungen erlassen worden, die,
soweit sie zur Kenntnis der erein-
leitung gekommen sind, im nachfol
genden Erwähnung und Besprechung

Wimperbaarige Alpenro e. finden mögen. l Bei dieser Gelegen-
heit sei allen politischen Behörden

und Einzelpersonen, \ elche so liebenswürdig waren, dem Ver
fasser zur Erlangung der betreffenden Verordnungen behilflich
zu ein, der herzlichste Dank ausgesprochen.

Ost e r r eie h.
In früheren Jahren war die Alpenflora in Laienkreisen fa t

ausschliesslich in ihrer schönsten Pflanze, dem Edelweiss, ver
körpert. Keine Pflanze, vielleicht die Alpenrose ausgenommen,
wurde so volkstümlich und allgemein bekannt. Selbstgepflück-

1 Siehe Anhang: Zusammenstellung der wichtigsten Gesetze und
Verordnungen zum Schutze der Alpenflora.

. ,
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ies Edelweiss zu erringen, galt als schönster Lohn de ßerg
,steigers. Um seinen Besitz wagten Tausende ihr Leben und
.selbst heutzutage wird die UnfaJlstatistik alljährlich durch viele
fälle bereichert, die direkt auf Edelwei spflücken zurü kzu
führen sind. Bald wurde die allgemein begehrte Pflanze Han
delsobiekt und allüberall im Gebirge in Massen angeboten und
gekauft. Infolgedessen gingen die Edelweissbe tänd be onder
im nördlichen Kalkalpenzug gewaltig zurück, ja an gewi en
Stellen verschwanden sie ganz.

In Anbetracht die er Tat
sache erlie bereit am 17. Fe
bruar1886 da Herzogtum
S a 1z b u r·g ein Gesetz zum
Schutze des Edelweiss, nach
welchem das Feilhalten und der
Verkauf der Pflanze mit \ ur-
zet verboten "\, urde.~ Dem
Vorgehen alzburg folgten
durch entsprechende Ge. etze
am 7. August 1892 die G e 
fürstete Graf chaft
T i r 0 1,'1 am 2 . Mai 1 9 da
Her zog t u m K. r a i n,4 am
14. Oktober 1901 ~ und all1
29. Januar 1905 da Erz h r
zog t u In Ö t e r r ich u n
t erd e rEn n .G In dcm
Krainer Gesetz ist dl ben Edel
weiss noch dic König blume
aufgenommen, " ährend das
Erzherzogtu m Ö tcrreich un
ter der Enns sich auf Edcl
wei , da Kohlrö ehen, den
frauenschuh, di Aurikel und

CplbN !<;nzinJ], die Kervon tendcl-(Ophr -)
Arten erstr ckt.

Von Verordnungen und Kundmachungen IHlterg ordneter ße
hörden sind zu erwähnen: die Kundmachungcn der k. k. I e
z ir k s hau p t 111 an n sc h a f t B r e g n z vom 29. ai
1886, betr. Edelweiss,7 der k. k. tat t hai t e r e i G ra z Om
4. Juni 1887, betr. Valeriana celtica ( peick), G ntiana luteola

-(Gelber Enzian) Gentiana punctala (Punktierter Enzian),
Oentiana pannonica (Pannonischer Enzian), Lichen isl n
dicus (Isländisches Moos) U11d Azalea pro umben (i dcr-

2 Anhang 10. I. - 3 Anhang 10. 11. -'. J nhallg 10 . 111.
.5 Anhang No. lV. -- G Anhang No. V. 7 Anhang o. I.
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liegende Azalee),S der k. k. B e z i r k s hau p t man n s c h a f t.
Mur a u, betr. Saxifraga hieracifolia (liabichtskrautblättcriger

teinbrech), Saxifraga cernua (Nickender Steinbrech) und Va
leriana celtica (Speick),9 und schliesslich der k. k. Be z i r k s
hau p tm a-n n s c h a f t Gm und e n vorn 24. Juli 1907, betr.
Alpenflora im allgemeinen.1o

Betrugen die in d.en älteren Gesetzen und Verordnungen ah-·
gedrohten Strafen 1-50 fI. bezw. 100 fl., so wurden dieselben
in den neueren auf 1-2 Kronen bezw. 50 Kronen ermässigt.
Die Kundmachung der Statthalterei Graz ist insofern interessant,
weil sie nur indirekt die Pflanzen schützt. Dieselbe wurde näm
lich zum Sd:utze der Bodenkrume erlassen, welche durch das.

~ Wurzelgraben und die da
durch bewirkte Boden
lockerung gefährdet er
scheint. Aus der Murauer
Verord.nung ist hervorzu
heben, dass der Speick
aus dem Bezirk Murau .in'
ganz'en Waggon ladungen'
nach dem Orient ausge
führt wird.

Die zu Anfang dieses.
Jahrhunderts in allen Kul
turländern hervortreten
den Betsrebungen zugun-

sten bedrohter Natur
schönheiten, fanden auch
in Osterreich Widerhall
in einem bemerkenswer-
ten Erlass des, k. k. Mi
nisteriums für Kultus und
Unterricht vom 2. Mai
1903, ,Z. 38212,1l der sich

selbstverständlich auch auf die Alpenflora bezieht.
Nach Besprechung der Naturschutz-Bestrebungen in anderen

Ländern, speziell in Deutschland, weist der Erlass auf die in
Österreich bereits bestehenden Gesetze zum Schutz des Edel
weiss und der Königsblume . hin, hält ferner aus wirtschaft
lichen Gründen die Erhaltung der Zirbelkiefer für dringend ge
boten und empfiehlt Reservationen zu schaffen, d. h. einzelne'
nicht zu kleine Gebiete, in denen die Pflanzenwelt sich selbst
überlassen würde und die Entwicklung, welche die Vegetation'
bei fehlen jeglichen menschlichen Eingreifens nimmt, beob-

S Anhang No. VII. - 9 Anhang No. VB!. - 10 Anhang o. IX.
11 Mitteilungen des Deutschen und Osterreichischen Alpenverein .

1903 No. 19.
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achtet werden könnte. Um einen überblick über jene Natur
denkmäler der Monarchie, die eines besonderen chutze \ ert
erscheinen, zu bekommen, hält der Erlass eine durchgreifende
Inventarisierung iür eriorderlich und wei t die k. k. Lande re
gierungen an, eine solche in die Wege zu leiten.

Hiedurch sind für Österreich-Ungarn die Direktiven gegeben,
den Denkmälern der Natur gleichen Schutz zu ichern, wie den
Denkmälern der Kunst. Insbesondere ist der Him eis auf Bil
dung von I~esenTationen bemerkenswert, die sich speziell im
Alpengebiet aus dem Grunde leicht einrichten liessen, weil die
Berge von einer gewissen Höhe an (ca. 2000 m) mei t taat
eigentum sind. 1(. k. Jagdreviere, Artillerie- chies gelände ind
für Pflanzenreservationen ebenfalls sehr geeignet. Eine direkte
Folge des Erlasses war das vorerwähnte Gesetz für 0 terreich
unter der Enns vom 29. Januar 1905. Auch für teiermark und
Kärnten sind Gesetze in Vorbereitung, 0 dass in ab ehbarer
Zeit in sämtlichen Kronländern Bestimmungen ZUI11 chutze
der Alpenflora vorhanden sein werden. Im Intere se eines
wirklichen und wirksamen Schutzes \ äre es jedoch dringend
wünschenswert, wenn eine "Revision jener alten, ZI11 Teil ganz
wirkungslosen Be timmungen, die .ich I diglich auf Edel\ ei
beziehen, stattfände und auch solche Pflanzen aufgenommen
würden, die des Schutzes ungleich mehr bedürien wic jene.
Auf den Grosshandel wäre ein ganz besondere Augcnmerk zu
richten.

Eine der seltensten Alpcnpflanzen ist z. B. die ulfcnie
(Wulfenia Carinthiaca). Diese gehört zn dcn cndcmi chcn rtcn,
von denen angenommen wird, dass sic in ihr 111 Da in am
meisten bedroht sind. Mit I~echt nennt sie daher A. Kerncr J:l

die berühmteste unter diesen Pflanzen. Ihr Verbreitung gebiet
im oberen Gailtal - Watschigeralpe, Auernitz-, Granitzen- und
Kühweger-Alpe - ist eng umgrenzt. Wohl kommt die Pflanze
an vorgenannten tandorten infolge günstiger ub tratverhält
nisse (Kohlenschiefer) in grosser Zahl vor, aber ie hat nach
von Jabornegg 13 einesteils infolge ihrer glatten, h\ eren a
menkörner, welche VOIl1 Winde auf grö ere Entfernungen nicht
" eitergetragen werden können und anderenteil ,"'eil ie trenge
vom Vieh gemieden \vird, nicht die Fähigkeit, ich \\ eiter ZI1

verbreiten; ihr Vorkommen muss also unter den jetzigen geo
logischen und klimatischen Verhältnissen ein örtliche bleib n,
wozu noch der Umstand kommt, dass die Pflanze ab olut kalk
feindlich und ihr infolgedessen ein überschreiten drumliegenden
Kalkberge unmöglich ist. Eine Vermehrung der jetzigen Be
stände ist demnach ganz ausgeschlo en, ebenfaJl haben r-

12 A. Kerner, Pflanzenleben, Bd. II, pag. 34.
J3 li. MOfa, Das Oaital, Ti fmagor 1 94, pag. 31 ff.
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suche, die Pflanze ~n anderen Oebirgsstellen einzubürger~~, bis
jetzt negative Resultate gegeben. Die schönen blauen Ahren
der Wulfenie, die ausser an den vorerwähnten Standorten nur
noch im Himalaya mit Sicherheit konstatiert ist, gewähren einen
herrlichen Anblick und locken seit Erbauung der Oailtalbahn all
jährlich Tausende von Touristen an, die es aber leider nicht
immer bei der Be"\vundernng bewenden lassen. Ein authenti
sches Bei piel von Vandalismus eines einzigen Touristen möge

hier Platz finden.H

Ein junger Stndent
aus \Vien, hatte durch
Zufall seitens Einhei
mischer Kenntnis von
einer äusserst selte
nen weissblühenden
Varietät der Wulfetlie
in der Umgebung de
Unterku nftshauses auf
der Watschigeralpe
erhalten. Um den
Entdeckerruhm für
sich zu behalten. grub
er von den wenigen
vorgefundenen weis
sen Exemplaren zehn
Stück aus, vernich-

.1 tete die übrigen und
iiF., schleppte ausserdem

noch ,30 Pflanzen mit
\Vurzeln der blauen

~~ '=_ Wulfenie im Ruck-
sack zn Tal. Dass die

\\"u]fl'llie. Pflanze ausserdem
liandelsobiekt gewor-

den list, wurde früher erwähnt.
In Ansehung der vorgenannten Tatsachen hielt es der Ver

ein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen für seine
Pflicht, soweit tunIich, hier einzugreifen und zwar in Porm ein r
wohlbegründeten Eingabe vom 16. Mai 1905 die dem Kärntn r
Landesausschuss den chutz der Pflanze durch Gesetz dringend
ans Herz legte. Eine Verbescheidung der Eingabe ist bis heu tc
noch nicht erfolgt, doch steht zu erwarten, dass in dem dem
nächst erscheinenden Alpenschutzgesetz für Kärnten auch die
Wulfenie gebührend berücksichtigt ist.

l4 Vergl. auch O. Eigner Der chutz oer laturdenkmäler in be
sondere in Bayern, pag. 20.
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Von schnellerem Erfolg gekrönt war eine andere .Eingab
des Vereins vom 4. Juli 1907, die er iu Verbindung mit einer
Anzahl von Vereinen, darunter die alpine Ge eU chaft "Edel
weiss" in Ischl. der k. k. Bezirk hauptmann haft Omundcll
zum Schutze der dortigen Alpenflora, peziell gegen die _chä
digende Art des Handels unterbreitete.15

An der in allerjüngster Zeit om teirischen 0 birg verein
in Oraz dem Steirischen Landtag eingereichten Eingabe zum

chutz von Edelweiss, Kohlröschen, frauenschuh, Aurikel, Ed 1
raute und federnelke ist unser Verein insofern beteiligt. al
er auf Wunsch obigen Gebirgsvereins die em nicht 1111l" das
nötige Material 7ur Instruktion der Eingabe zur

erfügung stellte, ondern auch ein in Oraz
wohnende Mitglied seine Au schu beauf
tragte, die eibe mit Rat und Tat zu unter tlitzen.

Hier hatte die 1
protection des plantc

15 nhang 10 . r .

eh w e i z.
zu Genf gegründet

unter ihrem rührigen Prä
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re von das Verdienst, in verschiedenen Gemeinden den Schutz
einzelner besonders bedrohter Alpenpflanzen angeregt zu haben.

So rliess die Gemeinde Balstal am 21. Juni 18 5 eine Ver
ordnung zum Schutze von Daphne cneorum (flaumiger eidel
bast) und Daphne alpina (Alpenseidelbast).16 Unter dem 27. April
1894 ,urde diese Verordnung erneuert und auf die im Jura
vorkommende Iberis saxatilis (felsenschleifenblume) ausge
dehnt.17 Die Gemeinderäte von Pompables und Romainmotiers
(Walli ) verboten 1 91 das Ausrei sen von Anemone pulsatilla
(Kuhschelle).1

Am 25. April 1893 verbot der Gemeinderat von Roche
(Waadt) da Ausreissen von Cyclamen hederaefolium Koch

(Cyclamen Neapolitanul11 Teu"
Italienisches Alpenveilchen), weI
ches alsgrosse Seltenheit in der
Südschweiz an ei.nem Marmor-
bruch bei Roche vorkommt. 1V

Am 27. Juli erliess der Ge
meinderat 'von Schwyz eine Ver
ordnung gegen das Abpflücken
und Ausreissen von Alpenrosen
auf dem Rigi20 •

Die einzelnen Kantone ver
hielten sich trotz wiederholter

chutz-Anträge obiger Gesell-
schaft bis in die jüngste Zeit ab
lehnend. Erst am 31. Mai'! 97 er
chien das erste Gesetz über

Pflanzenschutz des Kantons t.
Gallen und z"-ar sind in dem
eiben insbesondere genannt: Al

penrosen, Alpennelken, Cycla
men, Edelweiss, Enzian, Orchi-
deen (frauenschuh, Männertreu,

Knabenkraut), Mannsschildarten (Androsace), Narzissen LInd
Alpenprimeln. Nach Art. 6 jenes Gesetzes ist der Schu tz aber
auch auf schöne oder interessante Bäume, seltene Pflanzen und
charakteristische Vegetation typen, deren Fortbestand gefährdet
ist, ausgedehnt. 21

J 6 Bulletin de ['a sociation pour la proteetion des plantes, ]0. 7
1 89, pag, 14 und 15.

17 Bulletin No. 13, 1895, pag. 6.
1 Bulletin o. 9, 1 91, pag. 6.
19 Bulletin No. 10, 1892, pag. G. - 20 Bulletin o. 12, 1 9-4,

pag. 67. - 21 Anhang o. X.
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Fra n k r e ich.
In den französischen Alpen existieren zwei Vcrorduu ligen

zum Schutze bedrohter Pflanzen und zwar die ·1890 vom Prä
fekten von Savoyen erlassene Bekanntmachung gegen da u
graben von Cyc!amen 22 und die des Präfekten de Departe
ment de l'lsere zum Schutze von Edelwei ,Moschu - chaf
garbe, Cyc!amen, Rhododendron, Frauen chuh, Eryngium, En
zian, Sandkraut und verschiedenen Farnkräut rn. 23

Ba y ern.
In den bayerischefi

Bergen sind eine Reihe
von Alpenpflanzen

schwer .bedroht.24 .

Iiiezu gehört in er
ster Linie das Edel
weiss, welches von
Jahr zu Jahr, seltener
wird. 'Abgesehen von
einzelnen Bergen im

Berchtesgadenerland
:und im Allgäu ist Edel
weiss, welches auo
Sendtner 1in. seinem
1 54 erschienenenWerk
"Die Vegetations-Ver-

hältnisse Südbayerns"
als in M~nge, an zirka
35 Standorten zerstreut
vorkommend angibt,
nahezu verseh, unden.
In der 1884 erschie-
nenen Exkursionsflora Eibe.

für das Königreich Bayern von Prantl sind nur mehr 15 . tand
orte angegeben, die sich heute auf höch tcn 10 reduzieren.
Die Alpenrosen (Rhododendron ferrugineum und hirsutum), d ren
ausgedehnte Bestände sich in den Berehtcsgadeller-, Wett rstein
und AIIgäuer Alpen hauptsächlich dur",h deli Handel ulld di
Unsitte, das Gesträuch zu Grabkränzen zu ven end n,2r. b 
deutend vermindert haben, werden bald da gleichc ehick al
erleiden. Drei Enzianarten (Gentiana Jutea, Oentiana purpurea
und Oentiana punctata) sind nahezu vernichtet wordcn und

22 Bulletin o. 8, 1890, pag. 62. - 23 Anhang 10 . I.
2-1 C. Schmolz, Schutz der Alpenflora. Deut. che Alpenzeitung

III. Jahrgang (1903/] 904), I. tIalbband, ,pag. 6 . - G. Eigner, Der chutz
<leI' Naturdenkmäler, insbesondere in Ba 'e1'1l, pag. 32 ff.

2[; Anhang No. XIII. .
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zwar hauptpsächlich zum Zweck der Enzianbrennerei. Nach
aHo endtner 26 bildete z. B. der gelbe Enzian in den 30er Jahren
des vorigen Jahrunderts noch ganze Wälder auf der Benedik
tenwand, wo er heute ausgerottet ist. Wenn auch das Wur
zelgraben auf den kgl. Territorien unter staatlicher Aufsicht·
steht und sich die wenigen dortigen Bestände ziemlich erhalten,

0. ist auf den nicht staatlichen - und diese bilden die Mehr
zahl - um so ärger gehaust worden.

Zwei reizende Or-::hideen, das Kohlröschen oder die Braunelle
(Gymnadenia nigra) und der Frauenschuh (Cypripeqium calceo
lus) sind gesuchte liandelsobiekte geworden und verschwinden.
von Jahr zu Jahr immer mehr..

Zirhelkiefer.

Ein gleiche ~cl.icksal teilt das sogen. AlpellVeil hen (Cy
c1amen €uropaeum) besonders in der Umgebung von Bad Rei
chenhalJ, Berchtesgaden und Partenkirchen, welches einerseits.
zu gärtnerischen Zwecken mit Wurzel ausgehoben, andererseits
in Form VOll Buketts an den dortigen Bahnhöfen massenhaft
feilgeboten wird. Ferner sind als gefährdet zu nennen die in
der Umgebung von München vorkommende Aurikel (Primula
auricula), der stellgeJiose Enzian (Gentiana acaulis), der flaumige:

eidelbast (Daphne cneorum) und das Maiglöckchen (Convallaria
majalis).27

26 aHo ~endtl1er, Die Vcgetatiollsverhältnisse üdbayerns.
27 Referat Binsfeld, pag. 7ü.
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Von Bäumen bedürfen zwei Gattungen dringend de chutze:
die auch' im Alpengebiet im Aussterben begriffene, zer treut vor
kommende Eibe (Taxus baccata),28 deren Holz die mannigfach t
vielfach auf Aberglauben beruhende Verwendung, lIamentlich
seitens der Landbevölkerung findet und die Zirbelkiefer (PinIl
cembra), mit _velcher die Iiolzindustrie derart aufgeräumt hat.
dass sie nur noch in ganz wenigen Beständen vorkommt.

Die in Bayern bisher erlassenen Vor chriften ZlIm chutz
der Alpenflora beziehen sich lediglich auf Bekanntmachungen
einzelner Bezirksämter im Alpengebiet.

So erliess am 16. Mai 1900
das kgl. Bezirksamt Oarmisch
eine Bekanntmachung zum
Schutze der Alpenpflanzen.
namentlich Alpemosen, Mai
glöckchen und Cyclamen,2n
welche am 22. Oktober des
selben Jahres auch auf das Ue
sträuch der Alpenrosenpflanzen,
sowie auf Eibenäste für Gräber
schmuck ausgedehnt wurde.30

Am 27. Mai 1902 folgte das
kgl. Bezirksamt Füssen:ll und
am 30. M!Ji 1902 der Stadt
magistrat (f'üssen mit Bekannt
machungen betr. Alpenrosen
und Edeh ei~.s.:l~

Das kgl. Bezirksamt Miesbach
verbot am 7. iAugust 1902 das
Ausgraben und Abpflücken von
AlpenrosenYl Die kgl. Bezirks-
ämter Berchtesgaden Hund ';raHllhl"llldl.

Tölz 3~ erliessen am 4. Mai
bezw. 25. M~i 1097 Bekannt
machungeIl zum Schutze von
Alpenrosen, Edelweiss und Cyclamen. tadtlllagi ·trat Bad
Reichenhall endlich verbot am . Mai J9C7, in rEingabe un-
eres Vereins zuiolge, der ich di dortige Ipcnv rein - 'ckti tl

angeschlossen hatte, das Ausheben von C 'c1anl 11 im tadt-

28 Anhang No. XIlr. - 29 Anhang o. 11. - :10 nhan~ j 10 . , 111.
:11 Anhang No. IV. - :I~ Anhang '0.

33 Anhang No. X r. - :1~ nhang o. VII.
35 Anhang No. XVIII.
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bezirk und erSll hte die betreffenden forstämter, keine neuen
Be i1ligllngvscheine zum gewerbsmässigen Sammeln der Pflan
zen mehr auszustellen.au

In allen diesen Bekanntmachungen ist das Sammeln von
Alpenpflanzen von Bewillignngsscheinen abhängig, welche auf
Namen lautend ausgestellt werden und für eine gewisse Zeit
gültig sind.37

Im gros en und ganzen haben alle diese Bekanntmachungen
o gut sie seitens der ehörden gemeint sind, deshalb wenig

Wert, ,veil sie sich, wie vorhin erwähnt, nur auf die im Besitze
des taates befindlichen Gelände, nicht auf Privatgrundstücke
erstrecken.:ls

In Anbetracht dieser ungenügenden Schutzmassrege!n hielt
c der, Verein zum Schutze und zur Pflege' der Alpenpflanzen"
für geboten, beim kgl. bayer. Staatsministerium des Innern
für eine Anzahl du am meisten gefährdeten Pflanzen auf dem
Wege der Oe etzgebung wirksamen Schutz zu bcantragen. In
der am 20. Juli 1902 betreffendem Ministerium überreichten aus
führlichen D nkschrift \ aren als besonders gefährdet die vor
stehend be prochencn Pflanzen: Edelweiss, Alpenrosen, drei
Enzianarten, K.ohlrös-::hen, frauenschuh, Alpenveilchen, Eibe und
Zirbe g nannt.

Na hdem ich da kgl. Staatsminister;um durch genaue Er
hebungen von der Berechtigung der Eingabe überzeugt hatte,
übergab es dieselbe, wohl von der richtigen Ans hauung aus
gehend, dass es sich hier um gefährdete Naturdenkmäler handelt.
dem am 21. hbru3r 1906 ins Leben getretenen Landesausschus
für Naturpflege in Bayern zur weiteren Behandlung.

Die er glaubte nun zunächst die rechtliche Seite der zu er
greifenden Massregeln prüfen zu sollen und beauftragte lierrn
kgl. Landgerichtsrat Bin s f c I d in Bamberg - damals Mit
glied des Landesau schusses - ein diesbezügliches Referat aus
zuarbeiten. Genannter Herr lö te seine Aufgabe sowohl vom
rein juristischen Standpunkte als auch von dem des Botanikers
in ganz hervorragender Weise, wofür ihm auch an die er Stelle
der Dank de ereins ausgesprochen sein möge.

Da das Referat Binsfeld trotzdem e sich nur mit bayerischen
R chtsverhältnissen befasst, sicherlich weitere Kreise interessie
ren wird so kommt erfasser einem Wunsche des Verein:;aus
.schus es mit Vergnüngen nach und bringt die fleissige Arbeit
nachfolgend im Wortlaut:

3G Anhang
3 O. Eigner

Bayerl1, pag. 31.

o. XIX. - 3.. Anhang o. XX.
Der chutz der Jaturdenkmäler, insbesondere in
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